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1638 November [ 26 . / ] 16· A

SCHREIBEN VOM [ ZÜRCHER STATTHALTER] HANS RUDOLF RAHN AN [ALT]
AMMANN[UND DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] BEAT II.
ZURLAUBEN, ZUG

"Des Herrn Jüngstes mir über die bewüsste Steinerische ansprach * Jnn

antwort Zugethannes fründtliebendes schryben hab Jch vor langem Zu

recht erhalten , darby Jch es nun Zuo gentzlicher abschnydung aller wy

tern bemuyung gern einfaltig bewenden Lassen hette . Nachdem Jch aber

den begriff desselbigen den Herren Steinerischen erben ouch der gebür

und Sachen nothurfft nach communiciert , habent sy sich darüber nit we

nig verwunderet , und mir darby hinwider den Substantzlichen bericht

angemeldet , das sy an das fürgeschlagene holtz [ zu Menzingen ] als an

ein Jrer ansprach Ungemesses mittel niemalen nit kommen , sonders dar¬

wider ordenlicher wyss protestiert , unnd sich nit allein uff Jre au-



# o
thentische Schuldverschrybung [ von 1617 ] , sonders ouch Zu glych uff
die daruf ervolgten verglychungen , und erlangten Underschidlichen Ur¬
teilen gereferiert , Jnmassen sölliches Zu syner Zyt klarlich und gnug-
sammenlich uss den actis Zuerscheinen syn werde . Und diewylen sy sich
nun mit der iiberschribenen erklerung by dem wenigisten nit settigen
lassen könnint , Sygen sy gesinnet , disere handlung dem ordenlichen
Rechten widerumb anhängig Zemachen , Unnd habent mich darby gebetten,
Jch weite den Herrn ohnbeschwert erkundigen , wann und Zu was Zyt sy
vor Statt und Ambts Rath Zu Zug3 dessenthalben erschynen sölten und
möchten . Wiewol Jch nun mynes theils die güttliche Ynschlachung Zu ab-
wendung besorgender wytloüffigkeit am allerliebsten gesechen hette,
und nach an Jetzo sechen thette , So hab Jch Jnen Jedoch diss Jr begeh¬
ren ouch nit wol Zeverweigeren gewusst . Langt und Jst hieruf an den
herrn myn dienstfrtindtlichs bitten und ersuchen , er welle mir Zu ge¬
fallen ohnbeschwert syn , mich mit erster gelegenheit des hierüber be¬
st imbten Rechtstags Zuberichten , damit derselbige Jnen den Steineri¬
schen erben ouch zu Jrer unussblybenlichen erschynung wüssenhafft ge-
machet werden könne , gestalten an des Herrn günstiges willfahr mir by
dem geringsten nit Zwyfflet . Stehet mir ouch umb den herrn mit dienst¬
licher angenemmheit Zubeschulden . "
"ßexwdtuioAtetd&n . . . 114. Vezmbek 163S] mit cumeJ/jd&n det Ratfutag -s". ^

1) Es ging um Forderungen der Erben von Hans Peter Steiner , von Zürich , ge¬
genüber den Erben von Seckelmelster Jakob Zürcher sei . , von Menzlngen.
Da Beats II . Zurlauben Vater , der 1629 verstorbene Konrad III . Zurlau¬
ben , als Bürge Seckeimeister Zürchers fungiert hatte , war der Adressat
als dessen Erbe und Nachlassverwalter ebenfalls ln diesen Handel verwlk-
kelt , s . AH 98/99.

2 ) S . AH 78/118
3 ) Ein solcher Rats - bzw . Gerichtstag wurde auf den 20 . Dezember 1638 ange¬

setzt , s . AH 79/14.

Original , mit Siegel . Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben.
AH 98 , 168 - 169 - Blatt 168 v und 169 r  leer
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